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(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR POSITIONIERUNG EINER HILFSEINRICHTUNG 
SOWIE SCHIENENFAHRZEUG

(57) Vorrichtung und Verfahren zur Positionierung
einer Hilfseinrichtung im Türbereich eines Schienenfahr-
zeugs, wobei die Vorrichtung (2) mindestens einen relativ
zum Schienenfahrzeug ortsfest anordenbaren Teil um-
fasst, wobei der ortsfeste Teil mindestens ein Befesti-
gungsmittel zur Befestigung des ortsfesten Teils an dem
Schienenfahrzeug umfasst, wobei die Vorrichtung (2)

mindestens einen relativ zum ortsfesten Teil bewegli-
chen Teil (19) umfasst, wobei die Hilfseinrichtung am be-
weglichen Teil (19) angeordnet ist, wobei der bewegliche
Teil aktorgestützt zwischen einem eingefahrenen und
ausgefahrenen Zustand bewegbar ist sowie Schienen-
fahrzeug.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zur Positionierung einer Hilfseinrichtung im
Türbereich eines Schienenfahrzeugs sowie ein Schie-
nenfahrzeug.
[0002] Schienenfahrzeuge können in einem Tür-
bereich Hilfseinrichtungen, z.B. Beleuchtungseinrichtun-
gen, aufweisen, die z.B. ein Ein- und Aussteigen von
Fahrgästen unterstützen oder erleichtern. Oftmals wei-
sen Schienenfahrzeuge sogenannte Schiebetüren, ins-
besondere Schwenkschiebetüren, auf. Beim Öffnen ei-
ner solchen Fahrzeugtür kann mindestens einer der Tür-
flügel eine Funktion der Hilfseinrichtung beeinträchtigen,
beispielsweise indem der Türflügel einen Beleuchtungs-
bereich einer Beleuchtungseinrichtung verdeckt.
[0003] Die US 7,175,320 B1 offenbart eine verstellba-
re, erhabene und im Außenbereich montierte Beleuch-
tungseinrichtung für Fahrzeuge wie z.B. Schulbusse. Die
Beleuchtungseinrichtung stellt einen Beleuchtungsbe-
reich für einen Ein- und Ausstiegsbereich zur Verfügung,
um eine bessere Sichtbarkeit für Passagiere, Fahrzeug-
führer und andere Fahrzeugbetreiber in der Fahrzeug-
umgebung zu schaffen. Die offenbarte Beleuchtungsein-
richtung ist jedoch nur einmalig, insbesondere vor einem
Betrieb, positionierbar und nach der Positionierung orts-
fest angeordnet. Insbesondere wird auch keine aktorge-
stützte Positionierung der Beleuchtungseinrichtung ge-
lehrt.
[0004] Die US 5,669,704 A offenbart ein Sicherheits-
system für ein Fahrzeug, welches eine externe Spiegela-
nordnung und ein Lichtmodul umfasst, welches entfern-
bar innerhalb eines Gehäuses angeordnet ist.
[0005] Die GB 2488862 A offenbart eine Beleuch-
tungsanordnung für ein Fahrzeug oder einen Anhänger,
wobei eine justierbare Beleuchtungsträgereinrichtung in
ein äußeres Gehäuse eingepasst ist. Die Anordnung
stellt verschiedene vertikale Winkel für eine nach außen
erfolgende Lichtprojektion ein, die eine Oberfläche im
Umgebungsbereich unter und neben dem Fahrzeug ab-
deckt.
[0006] Die US 5,209,559 A offenbart ein Fahrzeugbe-
leuchtungssystem zur Benutzung mit Lastwagen oder
Anhängern, welches einen Fahrzeugführer bei der Beo-
bachtung einer Fahrzeugumgebung im Heckbereich un-
terstützt. Das Beleuchtungssystem umfasst eine Be-
leuchtungseinheit, die unterhalb eines Fahrzeugkörpers,
jedoch oberhalb und vor und/oder hinter Hinterrädern
montiert ist.
[0007] Es stellt sich das technische Problem, eine Vor-
richtung und ein Verfahren zur Positionierung einer Hilfs-
einrichtung im Türbereich eines Schienenfahrzeugs so-
wie ein Schienenfahrzeug zu schaffen, die eine erhöhte
Betriebssicherheit des Schienenfahrzeugs ermöglichen.
[0008] Die Lösung des technischen Problems ergibt
sich durch die Gegenstände mit den Merkmalen der An-
sprüche 1, 8 und 10. Weitere vorteilhafte Ausgestaltun-
gen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprü-

chen.
[0009] Es ist eine Grundidee der Erfindung, dass eine
Hilfseinrichtung, z.B. eine Beleuchtungseinrichtung,
durch eine Positioniereinrichtung relativ zum Schienen-
fahrzeug ein- und ausgefahren werden kann.
[0010] Vorgeschlagen wird eine Vorrichtung zur Posi-
tionierung einer Hilfseinrichtung im Türbereich eines
Schienenfahrzeugs. Eine Positionierung bezeichnet
hierbei eine Veränderung einer Position. Wie nachfol-
gend noch näher erläutert, kann eine Positionierung je-
doch auch eine Veränderung einer Orientierung der Hilfs-
einrichtung bezeichnen oder umfassen.
[0011] Eine Hilfseinrichtung kann insbesondere eine
Beleuchtungseinrichtung, eine Bilderfassungseinrich-
tung oder eine Informationseinrichtung, beispielsweise
eine Fahrzeuginformationseinrichtung, sein. Auch kann
die Hilfseinrichtung mehrere der vorhergehend genann-
ten Einrichtungen umfassen.
[0012] Ein Türbereich des Schienenfahrzeugs be-
zeichnet hierbei einen Bereich einer Außenwand des
Schienenfahrzeugs, der zumindest eine Türöffnung um-
fasst, wobei die Türöffnung eine Öffnung in der Außen-
wand bezeichnet, in der eine Tür im geschlossenen Zu-
stand angeordnet ist. Vorzugsweise umfasst der Tür-
bereich auch Teilbereiche der Außenwand, die benach-
bart zu der Türöffnung angeordnet sind, insbesondere
Bereiche der Außenwand, die entlang einer vertikale
Achse des Schienenfahrzeugs oberhalb und/oder unter-
halb der Türöffnung und/oder entlang einer longitudina-
len Achse des Schienenfahrzeugs vor und/oder hinter
der Türöffnung und/oder entlang einer lateralen Achse
des Schienenfahrzeugs rechts von und/oder links von
der Türöffnung angeordnet sind. Der Türbereich
und/oder ein Teilbereich kann hierbei vorbestimmte Di-
mensionen aufweisen.
[0013] Weiter umfasst die Vorrichtung mindestens ei-
nen relativ zum Schienenfahrzeug ortsfest anordenba-
ren Teil. Dieser Teil kann auch als ortsfester Teil bezeich-
net werden. Der ortsfeste Teil weist mindestens ein Be-
festigungsmittel zur Befestigung des ortsfesten Teils an
dem Schienenfahrzeug, insbesondere im Türbereich des
Schienenfahrzeugs, auf oder umfasst ein solches Befes-
tigungsmittel oder bildet ein solches aus. Hierbei kann
das Schienenfahrzeug mindestens ein korrespondieren-
des Befestigungsmittel aufweisen, wobei die Befesti-
gungsmittel des ortsfesten Teils und des Schienenfahr-
zeugs miteinander wechselwirken können, um eine fes-
te, insbesondere starre, mechanische Verbindung zwi-
schen dem ortsfesten Teil und dem Schienenfahrzeug
herzustellen. Somit kann der ortsfeste Teil relativ zum
Schienenfahrzeug, insbesondere relativ zu einem Koor-
dinatensystem des Schienenfahrzeugs, ortsfest an dem
Schienenfahrzeug angeordnet werden. Ein Koordinaten-
system des Schienenfahrzeugs kann hierbei durch eine
Fahrzeuglängsachse, die als longitudinale Achse be-
zeichnet werden kann, eine Fahrzeugquerachse, die als
laterale Achse bezeichnet werden kann, und eine Fahr-
zeughochachse, die auch als vertikale Achse bezeichnet
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werden kann, gebildet werden. Die vertikale Achse kann
von unten nach oben orientiert sein, wenn sie von einem
Fahrzeugboden hin zu einem Fahrzeugdach orientiert
ist. Die longitudinale Achse kann von hinten nach vorne
orientiert sein, wenn sie von einem Heckbereich zu ei-
nem Frontbereich orientiert ist. Die laterale Achse kann
von rechts nach links orientiert sein, wenn sie von einer
rechten Seitenwand des Fahrzeugs zu einer linken Sei-
tenwand des Fahrzeugs orientiert ist, wobei ein Betrach-
ter in Richtung der longitudinalen Achse nach vorne
schaut.
[0014] Weiter ist die Hilfseinrichtung eine Beleuch-
tungseinrichtung. Die Beleuchtungseinrichtung kann
hierbei mindestens eine Beleuchtungsquelle umfassen,
beispielsweise eine LED. Die Beleuchtungseinrichtung
kann hierbei derart an dem beweglichen Teil befestigt
oder angeordnet sein, dass ein Beleuchtungsbereich ei-
nen der Fahrzeugtür zugeordneten Ein- und Ausstiegs-
bereich zumindest teilweise, vorzugsweise vollständig,
umfasst. Der Ein- und Ausstiegsbereich kann hierbei ent-
lang der Fahrzeugquerachse neben dem Fahrzeug an-
geordnet sein, also z.B. Bereiche eines Bahnsteigs, ei-
nes Gehsteigs oder einer Straße, aber auch Bereiche im
Fahrgastraum umfassen. Eine Ausleuchtung des Ein-
und Ausstiegsbereichs kann während eines Aufenthalts
des Fahrzeugs an einer Haltestelle, aber auch im Eva-
kuierungsfall, erfolgen. Die Beleuchtungseinrichtung
kann Licht mit einer vorbestimmten Lichtstärke erzeu-
gen.
[0015] Das Schienenfahrzeug kann weiter eine ein-
und ausfahrbare oder ein- und ausklappbare Ein- und
Ausstiegsrampe, beispielsweise für Rollstühle, umfas-
sen. In diesem Fall kann diese Ein- und Ausstiegsrampe
auch in einem ausgefahrenen bzw. ausgeklappten Zu-
stand in einer gewünschten Weise, insbesondere voll-
ständig, mit einer vorbestimmten Lichtstärke ausge-
leuchtet werden. Weiter kann die Vorrichtung und/oder
die Beleuchtungseinrichtung derart angeordnet sein,
dass bei einer ausgefahrenen bzw. ausgeklappten Ein-
und Ausstiegsrampe ein entlang der Fahrzeuglängsach-
se vor der Ein- und Ausstiegsrampe liegender Bereich
durch die Beleuchtungseinrichtung beleuchtet wird. Hier-
durch können vorteilhafterweise reflektierende Elemente
der Ein- und Ausstiegsrampe beleuchtet werden, wo-
durch diese z.B. für nachfolgende Verkehrsteilnehmer
verbessert sichtbar wird.
[0016] Alternativ kann die Hilfseinrichtung eine Bilder-
fassungseinrichtung sein. Ein Erfassungsbereich der Bil-
derfassungseinrichtung kann, wie vorhergehend erläu-
tert, zumindest einen Teil, vorzugsweise jedoch den voll-
ständigen Ein- und Ausstiegsbereich, der der Tür zuge-
ordnet ist, umfassen. Hierdurch kann, z.B. für einen Fahr-
zeugführer, eine verbesserte visuelle Erfassung von Per-
sonen, die ein- und aussteigen, erfolgen. Hierzu können
die von der Bilderfassungseinrichtung erzeugten Bildda-
ten z.B. an eine Anzeigeeinrichtung im Führerstand des
Schienenfahrzeugs übertragen werden. Selbstverständ-
lich können die Bilddaten auch an weitere Empfangsein-

richtungen, beispielsweise fahrzeugexterne Empfangs-
einrichtungen, übertragen werden.
[0017] Alternativ ist die Hilfseinrichtung eine Informa-
tionseinrichtung. Diese kann beispielsweise Informatio-
nen für ein- und aussteigende Fahrgäste visuell, akus-
tisch oder auf eine andere Art und Weise erzeugen. Bei-
spielsweise kann die Hilfseinrichtung eine Projekti-
onseinrichtung sein. Diese kann beispielsweise Informa-
tionen für ein- und/der aussteigende Fahrgäste auf einen
Bodenbereich vor der Fahrzeugtür projizieren. Selbst-
verständlich kann die Hilfseinrichtung auch mehrere der
vorhergehend erläuterten Einrichtungen umfassen.
[0018] Die vorgeschlagene Vorrichtung, insbesondere
die Hilfseinrichtung, kann auch eine Kommunikationsein-
richtung, insbesondere eine Sende- und/oder Empfangs-
einrichtung, umfassen, die eine Signal- und/oder Daten-
übertragung zwischen der Vorrichtung und weiteren fahr-
zeuginternen und/oder fahrzeugexternen Einrichtungen
erlaubt. Die Übertragung kann hierbei drahtlos oder
drahtgebunden erfolgen. Somit können beispielsweise
Steuersignale für den Betrieb der Vorrichtung, insbeson-
dere für die Steuerung der Positionierung und den Be-
trieb der Hilfseinrichtung, an die Vorrichtung übertragen
werden. Auch können von der Hilfseinrichtung erzeugte
Signale an weitere Einrichtungen übertragen werden.
[0019] Erfindungsgemäß umfasst die Vorrichtung min-
destens einen relativ zum ortsfesten Teil beweglichen
Teil, wobei die Hilfseinrichtung am beweglichen Teil, ins-
besondere an einem freien Ende oder im Bereich des
freien Endes des beweglichen Teils, angeordnet ist. Der
bewegliche Teil ist aktorgestützt zwischen einem einge-
fahrenen und ausgefahrenen Zustand bewegbar.
[0020] Somit ist durch eine Bewegung des bewegli-
chen Teils zumindest eine Position der Hilfseinrichtung
relativ zum ortsfesten Teil veränderbar. In einem befes-
tigten Zustand des ortsfesten Teils ist somit eine Position
der Hilfseinrichtung relativ zum Schienenfahrzeug ver-
änderbar. Der befestigte Zustand beschreibt hierbei ei-
nen Zustand, in dem der ortsfeste Teil am Schienenfahr-
zeug befestigt ist.
[0021] Der eingefahrene und der ausgefahrene Zu-
stand können hierbei zwei Endzustände der Bewegung
des beweglichen Teils bezeichnen. So kann im einge-
fahrenen Zustand ein Abstand zwischen einem Refe-
renzpunkt der Hilfseinrichtung, beispielsweise einem Be-
festigungspunkt der Hilfseinrichtung an dem bewegli-
chen Teil, und einem Referenzpunkt des ortsfesten Teils,
beispielsweise eines Befestigungspunktes des ortsfes-
ten Teils am Schienenfahrzeug, kleiner sein als der Ab-
stand zwischen dem Referenzpunkt der Hilfseinrichtung
und dem Referenzpunkt des ortsfesten Teils im ausge-
fahrenen Zustand.
[0022] Aktorgestützt kann bedeuten, dass die Vorrich-
tung mindestens eine Einrichtung zur Erzeugung von An-
triebsenergie umfasst, wobei die Antriebsenergie zur Be-
wegung des beweglichen Teils erzeugt wird und/oder
dient. Diese Einrichtung kann beispielsweise als elektri-
sche Maschine ausgebildet sein. Selbstverständlich kön-
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nen jedoch auch andere Einrichtungen zur Erzeugung
von Antriebsenergie, z.B. Druckerzeugungseinrichtun-
gen für einen hydraulischen oder pneumatischen Antrieb
oder verbrennungskraftmotorische Einrichtungen, ver-
wendet werden. Weiter kann die Vorrichtung Mittel zur
Übertragung der Antriebsenergie auf den beweglichen
Teil umfassen. Diese Mittel können z.B. eine mechani-
sche und/oder pneumatische und/oder hydraulische
und/oder elektrische und/oder magnetische Übertra-
gung von Antriebsenergie ermöglichen.
[0023] Weiter kann die Vorrichtung mindestens ein
Führungsmittel zur Führung der Bewegung des beweg-
lichen Teils umfassen. Das Führungsmittel kann insbe-
sondere als Lagereinrichtung ausgebildet sein. Das min-
destens eine Führungsmittel kann insbesondere eine Li-
nearführung des beweglichen Teils ermöglichen.
[0024] Weiter kann die Hilfseinrichtung im ausgefah-
renen Zustand des beweglichen Teils und im befestigten
Zustand des ortsfesten Teils von der Außenwand über
die Tür des Schienenfahrzeugs im geöffneten Zustand
hinüberragen.
[0025] Weiter ist die Hilfseinrichtung im ausgefahre-
nen Zustand des beweglichen Teils mit einem Abstand
von der Außenwand des Schienenfahrzeugs beabstan-
det angeordnet oder anordenbar, der größer ist, insbe-
sondere um mehr als ein vorbestimmtes Maß größer ist,
als ein maximaler Abstand der geöffneten (Fahrzeug-)
Tür von der Außenwand. Insbesondere kann die Vorrich-
tung derart ausgebildet sein, dass in dem befestigten Zu-
stand die Hilfseinrichtung im ausgefahrenen Zustand des
beweglichen Teils mit einem Abstand von der Außen-
wand des Schienenfahrzeugs beabstandet angeordnet
ist, der größer als ein maximaler Abstand der geöffneten
(Fahrzeug-)Tür von der Außenwand ist.
[0026] Die Außenwand des Schienenfahrzeugs be-
zeichnet hierbei eine Wand, durch die ein Innenbereich
des Schienenfahrzeugs, welches z.B. einen Fahrgas-
traum umfassen kann, von einem Außenbereich getrennt
ist.
[0027] Insbesondere kann die Hilfseinrichtung im aus-
gefahrenen Zustand des beweglichen Teils entlang der
vorhergehend erläuterten Fahrzeugquerachse, also der
lateralen Achse, weiter entfernt von der Außenwand an-
geordnet sein als die Tür im geöffneten Zustand, z.B. als
ein Flügel der Schwenkschiebetür im geöffneten Zu-
stand.
[0028] Insbesondere kann ein Verstellweg zwischen
dem ein- und ausgefahrenen Zustand größer als ein ma-
ximaler Verstellweg der Fahrzeugtür entlang der Fahr-
zeugquerachse sein. Der maximale Verstellweg des be-
weglichen Teils kann beispielsweise 0,3 m oder 0,5 m
betragen. Hierdurch ergibt sich in vorteilhafter Weise,
dass die Hilfseinrichtung in ihrer Funktionalität nicht
durch die geöffnete Tür beeinträchtigt wird.
[0029] Der Verstellweg kann hierbei ein Verstellweg
der vorgeschlagenen Vorrichtung sein.
[0030] Somit kann das Merkmal, dass die Hilfseinrich-
tung im ausgefahrenen Zustand des beweglichen Teils

mit einem Abstand von der Außenwand des Schienen-
fahrzeugs beabstandet angeordnet ist, der größer als ein
maximaler Abstand der geöffneten Tür von der Außen-
wand ist, bedeuten, dass ein Verstellweg der Vorrichtung
zwischen dem ein- und ausgefahrenen Zustand größer
als ein maximaler Verstellweg der Fahrzeugtür entlang
der Fahrzeugquerachse ist.
[0031] Es ist vorstellbar, dass ein Verstellweg zwi-
schen dem eingefahrenen Zustand und dem ausgefah-
renen Zustand positionsabhängig (fahrzeugpositionsab-
hängig) eingestellt wird. Hierzu kann die Vorrichtung eine
Position des Schienenfahrzeugs und einen der Position
zugeordneten Verstellweg bestimmen. Die Position kann
hierbei eine Position in einem globalen Referenzkoordi-
natensystem sein. Beispielsweise kann die Vorrichtung
mindestens eine Einrichtung zur Positionsbestimmung,
insbesondere eine GNSS-Einrichtung umfassen, oder
mit einer solchen Einrichtung, beispielsweise eine Ein-
richtung des Schienenfahrzeugs, daten- und/oder sig-
naltechnisch verbunden sein.
[0032] Beispielsweise können jeder Position oder vor-
bestimmten Positionsbereichen jeweils Stellwege zuge-
ordnet sein. Insbesondere können Positionen oder Po-
sitionsbereichen, die einer Haltestelle oder Station des
Schienenfahrzeugs zugeordnet sind, jeweils haltestel-
len- oder stationsspezifische Stellwege zugeordnet sein.
Hierdurch kann der bewegliche Teil im ausgefahrenen
Zustand haltestellen- oder stationsspezifisch positioniert
werden. Somit kann die Bewegung in vorteilhafter Weise
an die Beschaffenheit einer Haltestelle oder Station an-
gepasst werden, beispielsweise an verschiedene Ab-
stände zwischen Bahnsteig und Schienenfahrzeug.
[0033] Auch kann eine haltestellen- oder stationsseitig
angeordnete Kommunikationseinrichtung eine Positi-
onsinformation an die Vorrichtung übertragen. Hierfür
kann die Vorrichtung eine entsprechende Kommunikati-
onseinrichtung aufweisen. Selbstverständlich kann eine
haltestellen- oder stationsseitig angeordnete Kommuni-
kationseinrichtung auch einen haltestellen- oder stati-
onsspezifischen Verstellweg an die Vorrichtung übertra-
gen.
[0034] Hierdurch ergibt sich in vorteilhafter Weise eine
Vorrichtung, die eine aktorgestützte Positionierung der
Hilfseinrichtung relativ zum Schienenfahrzeug ermög-
licht.
[0035] Insbesondere kann mittels der Vorrichtung die
Position der Hilfseinrichtung relativ zum Schienenfahr-
zeug zeitlich schnell und ohne eine manuelle Betätigung
verändert werden. Wie nachfolgend noch näher erläutert
ermöglicht die Vorrichtung beispielsweise, die Hilfsein-
richtung weg von einer Seitenwand des Fahrzeuges zu
bewegen, sodass die Hilfseinrichtung im ausgefahrenen
Zustand z.B. über einen Ein- und Ausstiegsbereich der
Tür ragt. Hierdurch kann in vorteilhafter Weise eine Ein-
schränkung der Funktionsfähigkeit der Hilfseinrichtung
durch weitere Fahrzeugteile, beispielsweise eine geöff-
nete Tür des Fahrzeugs, vermieden werden. Zusätzlich
kann der bewegliche Teil auch manuell bewegbar sein.
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Z.B. ist es möglich, dass die Vorrichtung einen Noten-
triegelungsmechanismus aufweist, wobei der bewegli-
che Teil durch Betätigung oder Aktivierung des Noten-
triegelungsmechanismus in einen kraftlosen Zustand
versetzt werden kann, wobei der bewegliche Teil im kraft-
losen Zustand durch manuelle Betätigung bewegt wer-
den kann. Beispielsweise kann der bewegliche Teil durch
Betätigung oder Aktivierung des Notentriegelungsme-
chanismus von der Einrichtung zur Erzeugung von An-
triebsenergie abgekoppelt werden. Hierdurch kann in
vorteilhafter Weise der bewegliche Teil im Schadensfall
in den eingefahrenen Zustand bewegt werden, wodurch
eine Weiterfahrt des Schienenfahrzeugs ohne Hüllkur-
venverletzung ermöglicht wird.
[0036] In einer weiteren Ausführungsform ist in einem
befestigten Zustand des ortsfesten Teils der bewegliche
Teil bei einer Bewegung aus dem eingefahrenen in den
ausgefahrenen Zustand von der Außenwand, insbeson-
dere von einer Seitenwand, des Schienenfahrzeugs weg
bewegbar.
[0037] Dies kann bedeuten, dass ein Abstand, insbe-
sondere ein minimaler Abstand, zwischen der Hilfsein-
richtung und der Außenwand des Schienenfahrzeuges
bei der Bewegung aus dem eingefahrenen in den aus-
gefahrenen Zustand zumindest abschnittsweise zu-
nimmt. Entsprechend kann bei einer Bewegung aus dem
ausgefahrenen in den eingefahrenen Zustand der Ab-
stand zumindest abschnittsweise abnehmen.
[0038] Bei der Bewegung aus dem eingefahren in den
ausgefahrenen Zustand kann eine Bewegungsrichtung
entlang der gesamten Trajektorie oder zumindest ent-
lang eines Teils dieser Trajektorie zumindest einen Anteil
umfassen, der parallel zu der vorhergehend erläuterten
Fahrzeugquerachse orientiert ist. Auch ist vorstellbar,
dass die Bewegungsrichtung entlang der gesamten Tra-
jektorie oder zumindest entlang eines Teils dieser Tra-
jektorie vollständig parallel zur Fahrzeugquerachse ori-
entiert ist. Allerdings kann die Bewegungsrichtung ent-
lang der gesamten Trajektorie oder zumindest entlang
eines Teils dieser Trajektorie auch Anteile umfassen, die
parallel zu der Fahrzeughochachse und/oder parallel zu
der Fahrzeuglängsachse orientiert sind. Der vorherge-
hend erläuterte Abstand kann beispielsweise auch ent-
lang der Bewegungsrichtung erfasst werden.
[0039] In einer bevorzugten Ausführungsform ist in ei-
nem befestigten Zustand des ortsfesten Teils die Hilfs-
einrichtung im eingefahrenen Zustand vollständig hinter
der Außenwand des Schienenfahrzeugs angeordnet.
[0040] Insbesondere, aber nicht zwingenderweise
ausschließlich, in dieser Ausführungsform kann die Au-
ßenwand eine Vertiefung oder Öffnung aufweisen, in
die/durch die sich der bewegliche Teil bei einer Bewe-
gung aus dem ausgefahrenen in den eingefahrenen Zu-
stand bewegen kann. Dass die Hilfseinrichtung vollstän-
dig hinter der Außenwand angeordnet ist, kann bedeu-
ten, dass die Hilfseinrichtung vollständig in einem von
einer Hüllkurve oder Hüllfläche des Schienenfahrzeugs
eingeschlossenen Innenvolumen angeordnet ist.

[0041] Weiter kann die Vorrichtung oder das Schie-
nenfahrzeug mindestens ein Abdeckelement umfassen,
welches, insbesondere im eingefahrenen Zustand, die
vorhergehend erläuterte Vertiefung oder Öffnung ab-
deckt. Das Abdeckelement, beispielsweise eine Abdeck-
platte, kann ebenfalls am freien Ende oder im Bereich
eines freien Endes des beweglichen Teils angeordnet
sein. Insbesondere kann das Abdeckelement im einge-
fahrenen Zustand die Vertiefung oder Öffnung abdecken
und bündig mit benachbarten Bereichen der Außenwand
angeordnet sein.
[0042] Auch kann das Abdeckelement, insbesondere
ein am Schienenfahrzeug angeordnetes Abdeckele-
ment, bei der Bewegung aus dem eingefahrenen in den
ausgefahrenen Zustand die Vertiefung oder Öffnung frei-
geben. Hierbei kann das Abdeckelement beispielsweise
geeignet mechanisch mit dem beweglichen Teil gekop-
pelt sein.
[0043] In einer weiteren Ausführungsform ist die Be-
wegung zwischen dem eingefahrenen Zustand und dem
ausgefahrenen Zustand eine Linearbewegung oder eine
Schwenkbewegung.
[0044] Insbesondere, aber nicht zwingend
ausschließlich, in dieser Ausführungsform kann die Vor-
richtung ein Linearantriebssystem oder eine Linearan-
triebseinrichtung umfassen. Beispielsweise kann ein sol-
ches Linearantriebssystem einen Kugelgewindetrieb, ei-
nen Rollengewindetrieb, einen Hydraulikzylinder oder ei-
nen Pneumatikzylinder umfassen oder als elektrome-
chanischer Linearantrieb ausgebildet sein. Wie vorher-
gehend erläutert, kann die Linearbewegung ausschließ-
lich parallel zur Fahrzeugquerachse erfolgen. Alternativ
kann die Linearbewegung jedoch Anteile umfassen, die
parallel zur Fahrzeugquerachse, zur Fahrzeughochach-
se und/oder zur Fahrzeuglängsachse orientiert sind.
[0045] Alternativ kann die Bewegung zwischen dem
eingefahrenen Zustand und dem ausgefahrenen Zu-
stand eine Linearbewegung oder eine Schwenkbewe-
gung sein. Die Schwenkbewegung kann hierbei um eine
Rotationsachse ausgeführt werden, deren Orientierung
im Fahrzeugkoordinatensystem zumindest einen Anteil
aufweist, der parallel zur vertikalen Achse orientiert ist.
Auch kann die Rotationsachse vollständig parallel zur
vertikalen Achse orientiert sein. In diesem Fall kann ein
maximaler Schwenkwinkel vorgegeben sein, der zwi-
schen dem eingefahrenen Zustand und dem ausgefah-
renen Zustand liegt, beispielsweise ein Schwenkwinkel
von 90°.
[0046] Hierdurch ergibt sich in vorteilhafter Weise eine
möglichst einfache Bewegung von der Außenwand des
Schienenfahrzeugs weg.
[0047] In einer weiteren Ausführungsform wird vor
oder bei oder nach einem Öffnen mindestens einer dem
Türbereich zugeordneten Tür des Schienenfahrzeugs ei-
ne Bewegung in den ausgefahrenen Zustand durchge-
führt.
[0048] Beispielsweise kann eine Steuereinrichtung zur
Steuerung der Fahrzeugtür, die ein Öffnen und Schlie-
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ßen der Tür steuert, daten- und/oder signaltechnisch mit
einer Steuereinrichtung, die die Bewegung des beweg-
lichen Teils der vorgeschlagenen Vorrichtung steuert,
verbunden sein.
[0049] Weiter kann die Steuereinrichtung zur Steue-
rung der Bewegung des beweglichen Teils das Öffnen
der Fahrzeugtür detektieren. Beispielsweise kann die
Steuereinrichtung zur Steuerung der Fahrzeugtür ein
Öffnungssignal an die Steuereinrichtung zur Steuerung
der Bewegung des beweglichen Teils übertragen.
[0050] Wird das Öffnen der Fahrzeugtür detektiert, so
kann die Steuereinrichtung zur Steuerung der Bewegung
des beweglichen Teils die vorgeschlagene Vorrichtung
derart ansteuern, dass der bewegliche Teil aus dem ein-
gefahrenen in den ausgefahrenen Zustand bewegt wird.
[0051] Entsprechend kann vor oder bei oder nach ei-
nem Schließen der dem Türbereich zugeordneten Tür
des Schienenfahrzeugs eine Bewegung in den eingefah-
renen Zustand durchgeführt werden.
[0052] Hierdurch ergibt sich in vorteilhafter Weise,
dass die Hilfseinrichtung automatisch, insbesondere
aber auch nur dann, in den ausgefahrenen Zustand be-
wegt wird, wenn die Fahrzeugtür geöffnet wird oder ist.
[0053] Die vorgeschlagene Vorrichtung kann hierbei
die vorhergehend erläuterte Steuereinrichtung zur Steu-
erung der Bewegung des beweglichen Teils umfassen.
[0054] In einer weiteren Ausführungsform wird eine
Antriebsenergie zur Bewegung des beweglichen Teils,
oder zumindest ein Teil davon, durch eine Einrichtung
zur Erzeugung von Antriebsenergie für eine Bewegung
der Tür erzeugt. Insbesondere kann der bewegliche Teil
mechanisch mit der Einrichtung zur Erzeugung von An-
triebsenergie für die Bewegung der Tür gekoppelt sein.
Vorstellbar ist z.B., dass der bewegliche Teil mechanisch
mit einem beweglichen Teil zur Betätigung der Fahrzeug-
tür gekoppelt ist.
[0055] Insbesondere kann der bewegliche Teil mit der
Einrichtung zur Erzeugung von Antriebsenergie für die
Bewegung der Tür derart mechanisch gekoppelt sein,
dass der bewegliche Teil beim Betrieb der Einrichtung
zur Erzeugung von Antriebsenergie zum Öffnen der Tür
in den ausgefahrenen Zustand bewegt wird und beim
Betrieb der Einrichtung zur Erzeugung von Antriebsen-
ergie zum Schließen der Tür in den eingefahrenen Zu-
stand bewegt wird.
[0056] In einer weiteren Ausführungsform ist durch die
Vorrichtung zusätzlich eine Orientierung der Hilfseinrich-
tung relativ zum ortsfesten Teil veränderbar. Hierdurch
kann beispielsweise eine Ausrichtung der Hilfseinrich-
tung im ausgefahrenen Zustand verändert werden. Zur
Veränderung der Orientierung kann die Vorrichtung eine
weitere Einrichtung zur Erzeugung von Antriebsenergie
und/oder weitere Mittel zur Übertragung von Antriebse-
nergie und/oder weitere Führungsmittel umfassen.
[0057] Weiter vorgeschlagen wird ein Schienenfahr-
zeug. Das Schienenfahrzeug umfasst mindestens eine
Fahrzeugtür. Die mindestens eine Fahrzeugtür ist in ei-
nem Türbereich des Schienenfahrzeugs angeordnet.

Wie vorhergehend erläutert, kann der Türbereich neben
der Türöffnung noch weitere Teilbereiche einer Außen-
wand, insbesondere einer Seitenwand, umfassen, ins-
besondere Bereiche, die zur Türöffnung benachbart an-
geordnet sind.
[0058] Weiter umfasst das Schienenfahrzeug mindes-
tens eine Vorrichtung gemäß einer der vorhergehend er-
läuterten Ausführungsformen. Der ortsfeste Teil der Vor-
richtung ist an dem Schienenfahrzeug befestigt. Insbe-
sondere kann der ortsfeste Teil an einem Wandabschnitt
des Schienenfahrzeugs, insbesondere einem
Wandabschnitt, beispielsweise einem Seitenwanab-
schnitt, im Türbereich des Schienenfahrzeugs, befestigt
sein. Beispielsweise kann der ortsfeste Teil an einem
Teil der Fahrzeugstruktur, beispielsweise an einem Sei-
tenwandgerippe oder einem Dachgerippe, oder an ei-
nem Fahrzeugbauteil im Türbereich, z.B. an einem Tür-
antriebmodul, einem Voutenfixteil, einem Türschutzkas-
ten oder einer Außenverblechung, befestigt sein.
[0059] Insbesondere kann die Vorrichtung, weiter ins-
besondere der ortsfeste Teil der Vorrichtung, derart an
dem Schienenfahrzeug befestigt und/der angeordnet
sein, dass der bewegliche Teil bei einer Bewegung aus
dem eingefahrenen in den ausgefahrenen Zustand von
einer Außenwand des Schienenfahrzeugs weg beweg-
bar ist, insbesondere mit einer Linearbewegung. Dies
wurde vorhergehend erläutert.
[0060] Weiter kann die Hilfseinrichtung im eingefahre-
nen Zustand vollständig hinter einer Außenwand des
Schienenfahrzeugs angeordnet sein.
[0061] Hierdurch ergibt sich in vorteilhafter Weise ein
Schienenfahrzeug mit einer erhöhten Betriebssicherheit.
[0062] Das Schienenfahrzeug kann hierbei insbeson-
dere auch die vorhergehend erläuterte Einrichtung zur
Erzeugung von Antriebsenergie für eine Bewegung der
Tür umfassen. Die Tür des Schienenfahrzeugs kann ins-
besondere eine aktorgestützt bewegliche Tür, weiter ins-
besondere eine Schwenkschiebetür, sein.
[0063] In einer weiteren Ausführungsform ist die Vor-
richtung in Bezug auf eine Fahrzeuglängsachse außer-
mittig im Türbereich angeordnet. Hierdurch ergibt sich in
vorteilhafter Weise, dass weitere Einrichtungen, bei-
spielsweise Sensoren, im Bereich, insbesondere in ei-
nem zentralen Bereich des Türbereiches, angeordnet
sein können, ohne durch die vorgeschlagene Vorrich-
tung gestört zu werden. Allerdings kann die Vorrichtung
auch in Bezug auf die Fahrzeuglängsachse mittig im Tür-
bereich angeordnet sein.
[0064] Weiter vorgeschlagen wird ein Verfahren zum
Betrieb einer Vorrichtung gemäß einer der vorhergehend
erläuterten Ausführungsformen. Hierbei wird der beweg-
liche Teil nach Empfang eines Ausfahrsignals aus dem
eingefahrenen Zustand in den ausgefahrenen Zustand
bewegt. Weiter wird der bewegliche Teil nach Empfang
eines Einfahrsignals aus dem ausgefahrenen Zustand in
den eingefahrenen Zustand bewegt. Das Ausfahrsignal
und das Einfahrsignal kann hierbei beispielsweise an die
vorhergehend erläuterte Steuereinrichtung zur Steue-
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rung der Bewegung des beweglichen Teils übertragen
werden.
[0065] Hierdurch ergibt sich in vorteilhafter Weise eine
einfache Bedienung der vorgeschlagenen Vorrichtung in
einem Schienenfahrzeug.
[0066] In einer weiteren Ausführungsform ist oder er-
zeugt ein Türöffnungssignal das Ausfahrsignal. Weiter
ist oder erzeugt ein Türschließsignal das Einfahrsignal.
[0067] Hierdurch ergibt sich in vorteilhafter Weise eine
vorzugsweise gleichzeitige Öffnung der Tür und eine Be-
wegung in den ausgefahrenen Zustand, wobei ebenfalls
ein vorzugsweise gleichzeitiges Schließen der Tür und
eine Bewegung in den eingefahrenen Zustand erfolgt.
[0068] Die Erfindung wird anhand von Ausführungs-
beispielen näher erläutert. Die Figuren zeigen:

Fig. 1 einen schematischen Querschnitt durch ein
Schienenfahrzeug mit einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung im eingefahrenen Zustand,

Fig. 2 einen schematischen Querschnitt durch ein
Schienenfahrzeug mit einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung im ausgefahrenen Zustand,

Fig. 3 eine Seitenansicht eines Türbereichs eines
Schienenfahrzeugs,

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht des in Fig. 3 dar-
gestellten Türbereichs,

Fig. 5 einen Querschnitt durch den in Fig. 3 darge-
stellten Türbereich,

Fig. 6 eine schematische Seitenansicht eines Schie-
nenfahrzeugs mit einem schwenkbaren be-
weglichen Teil im eingefahrenen Zustand und

Fig. 7 eine schematische Draufsicht auf ein Schie-
nenfahrzeug mit einem schwenkbaren beweg-
lichen Teil im ausgefahrenen Zustand.

[0069] Nachfolgend bezeichnen gleiche Bezugszei-
chen Elemente mit gleichen oder ähnlichen technischen
Merkmalen.
[0070] In Fig. 1 ist ein schematischer Querschnitt durch
ein Schienenfahrzeug 1 mit einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung 2 im eingefahrenen Zustand dargestellt. Dar-
gestellt ist ein Dachbereich 3 des Schienenfahrzeugs,
der ein Dach 4 des Schienenfahrzeugs sowie eine Decke
5 eines Fahrgastraumes 6 des Schienenfahrzeugs 1 um-
fasst. Ebenfalls dargestellt ist ein Boden 7 des Fahrgas-
traumes 6. Weiter dargestellt ist eine Seitenwand 8 in
einem Türbereich des Schienenfahrzeugs 1 und eine Tür
9, die insbesondere als Schwenkschiebetür ausgebildet
sein kann. Hierbei ist die Tür 9 in einem geschlossenen
Zustand dargestellt. Die Seitenwand 8 weist eine Türöff-
nung 18 (siehe Fig. 2) auf, in der die Tür 9 im geschlos-
senen Zustand angeordnet ist. Im geschlossenen Zu-
stand ist eine äußere Oberfläche der Tür 9 bündig mit
der äußeren Oberfläche der Seitenwand 8 angeordnet.
[0071] Ebenfalls dargestellt ist ein Fahrzeugkoordina-
tensystem mit einer vertikalen Achse z, die parallel zu
einer Fahrzeughochachse orientiert ist und vom Boden
7 zum Dach 4 zeigt. Weiter dargestellt ist eine laterale

Achse y, die parallel zu einer Fahrzeugquerachse orien-
tiert ist und im dargestellten Ausführungsbeispiel von
rechts nach links zeigt. Nicht dargestellt ist eine longitu-
dinale Achse, die parallel zu einer Fahrzeuglängsachse
orientiert ist und in Fig. 1 in die Zeichenebene hineinzeigt.
[0072] In vertikaler Richtung, die durch einen Pfeil der
vertikalen Achse z dargestellt wird, über der Türöffnung
18 ist die Vorrichtung 2 angeordnet. Hierbei ist die Vor-
richtung 2 in einem Zwischenraum zwischen der Decke
5 des Fahrgastraumes 6 und dem Dach 4 angeordnet.
Es ist jedoch auch vorstellbar, dass die Vorrichtung 2 im
Bereich der Seitenwand 8 über der Türöffnung 18 des
Schienenfahrzeugs 1 angeordnet ist.
[0073] Die Vorrichtung 2 umfasst einen ortsfest ange-
ordneten Teil 10, der am Schienenfahrzeug 1 befestigt
ist. Der ortsfeste Teil 10 ist somit ortsfest relativ zum
Fahrzeugkoordinatensystem am Schienenfahrzeug 1
befestigt. Weiter umfasst die Vorrichtung 2 einen beweg-
lichen Teil. Der bewegliche Teil umfasst einen Schlitten
11, oder ist als solcher ausgebildet, der durch einen Aktor
12 bewegbar ist. Der Schlitten 11 kann hierbei in oder
entgegen einer Richtung bewegt werden, die parallel zu
der lateralen Achse y orientiert ist. An einem freien Ende
des Schlittens 11 ist eine Beleuchtungseinrichtung 13
angeordnet, die in Bezug auf Fig. 2 noch näher erläutert
wird. An der Beleuchtungseinrichtung 13 ist ein Abdeck-
element 14 angeordnet.
[0074] Die Seitenwand 8 weist eine Öffnung 15 (siehe
Fig. 2) auf, durch die der Schlitten 11, die Beleuchtungs-
einrichtung 13 und das Abdeckelement 14 bewegt wer-
den können. Im eingefahrenen Zustand ist eine äußere
Oberfläche des Abdeckelements 14 bündig mit einer äu-
ßeren Oberfläche der Seitenwand 8 angeordnet. Die Be-
leuchtungseinrichtung 13 ist im eingefahrenen Zustand
vollständig hinter der Seitenwand 8, also in einem Innen-
volumen des Schienenfahrzeugs 1 angeordnet.
[0075] Durch einen Betrieb des Aktors 12 kann der
Schlitten 11 und somit auch die Beleuchtungseinrichtung
13 in einen ausgefahrenen Zustand bewegt werden, der
in Fig. 2 dargestellt ist.
[0076] In Fig. 2 ist ein schematischer Querschnitt durch
das in Fig. 1 dargestellte Schienenfahrzeug 1 dargestellt.
Hierbei ist die Vorrichtung 2, insbesondere der Schlitten
11, in einem ausgefahrenen Zustand dargestellt. Eben-
falls ist die Tür 9 in einem geöffneten Zustand dargestellt.
Weiter dargestellt ist eine Distanz D9 zwischen der Po-
sition der äußeren Oberfläche der Tür 9 im geöffneten
Zustand und im geschlossenen Zustand. Ebenfalls dar-
gestellt ist eine Distanz D11 der Beleuchtungseinrich-
tung 13 zwischen einer Position im ausgefahrenen Zu-
stand und im eingefahrenen Zustand, wobei diese Dis-
tanz D11 gleich der Distanz zwischen der Position der
äußeren Oberfläche des Abdeckelements 14 im geöff-
neten Zustand und im geschlossenen Zustand ist.
[0077] Die Distanz D11 kann einem Stellweg der Vor-
richtung 2 bzw. des beweglichen Teils entsprechen. So-
mit ist der Stellweg der Vorrichtung 2 größer als ein Stell-
weg der Türbewegung parallel zur lateralen Achse y.
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[0078] Weiter ist aus Fig. 2 ersichtlich, dass die Be-
leuchtungseinrichtung 13 entlang der lateralen Achse y
hinter der Tür 9 im geöffneten Zustand angeordnet ist.
Schematisch dargestellt ist ein Beleuchtungsbereich 16
der Beleuchtungseinrichtung 13, wobei dieser Beleuch-
tungsbereich 16 nur minimal durch die geöffnete Tür 9
eingeschränkt wird. Der Beleuchtungsbereich 16 um-
fasst insbesondere zumindest einen Teil eines Ein- und
Ausstiegsbereichs, welcher der Tür 9 zugeordnet ist.
[0079] In Fig. 3 ist eine Seitenansicht eines Tür-
bereichs in einer Seitenwand 8 eines Schienenfahrzeugs
1 dargestellt. Weiter dargestellt ist eine longitudinale
Achse x, die in dem in Fig. 3 dargestellten Ausführungs-
beispiel von einem Fahrzeugheck zu einer Fahrzeugfront
orientiert ist.
[0080] Weiter dargestellt ist eine durch zwei Türflügel
gebildete Tür 9, die als Schwenkschiebetür ausgebildet
ist. Die Tür 9 ist in einem geöffneten Zustand dargestellt.
Ebenfalls dargestellt ist ein Abdeckelement 14 und eine
Beleuchtungseinrichtung 13, die an einem freien Ende
eines z.B. in Fig. 5 dargestellten beweglichen Teils 11
angeordnet sind. Hierbei ist dargestellt, dass die Be-
leuchtungseinrichtung 13 sowohl im eingefahrenen als
auch im ausgefahrenen Zustand entlang der Fahr-
zeuglängsrichtung, die durch einen Pfeil der longitudina-
len Achse x symbolisiert ist, vor einem zentralen Bereich
einer Türöffnung 18 und somit mit Bezug auf die Fahr-
zeuglängsrichtung außermittig im Türbereich angeord-
net ist. Der zentrale Bereich kann hierbei insbesondere
ein Bereich mit einer vorbestimmten Breite in longitudi-
naler Richtung sein, der Kontaktflächen der Türflügel im
geschlossenen Zustand der Tür 9 umfasst.
[0081] Weiter ist in Fig. 3 dargestellt, dass das Schie-
nenfahrzeug eine weitere Hilfseinrichtung 17 umfasst,
die beispielsweise als Bilderfassungseinrichtung ausge-
bildet sein kann. Mittels der Bilderfassungseinrichtung
17 können Personen und/oder Objekte im vorhergehend
erläuterten Ein- und Ausstiegsbereich, der der Tür 9 zu-
geordnet ist, erfasst werden. Hierbei können sich ein Be-
leuchtungsbereich 16 (siehe z. B. Fig. 4) und ein Erfas-
sungsbereich der Bilderfassungseinrichtung 17 über-
schneiden. Die Bilderfassungseinrichtung 17 ist hierbei
mit Bezug auf die Fahrzeuglängsachse im zentralen Be-
reich, insbesondere mittig, im Türbereich angeordnet.
[0082] In Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht des in
Fig. 3 dargestellten Türbereichs dargestellt. Hierbei ist
die Vorrichtung 2 (siehe z.B. Fig. 1) im ausgefahrenen
Zustand dargestellt. Schematisch dargestellt ist wieder-
um ein Beleuchtungsbereich 16 der Beleuchtungsein-
richtung 13, die am freien Ende des Schlittens 11 des
beweglichen Teils angeordnet ist. Ebenfalls ersichtlich
ist eine Öffnung 15 im Türbereich der Seitenwand 8.
[0083] Aus Fig. 4 und Fig. 5 ist ersichtlich, dass die
Beleuchtungseinrichtung 13 im ausgefahrenen Zustand
von der Seitenwand 8 über die Tür 9, insbesondere über
einen Türflügel der Tür 9, im geöffneten Zustand hinü-
berragt. Somit ergibt sich eine möglichst geringe Verde-
ckung des Beleuchtungsbereichs 16.

[0084] In Fig. 5 ist ein schematischer Querschnitt durch
den in Fig. 3 und Fig. 4 dargestellten Türbereich mit der
Beleuchtungseinrichtung 13 und der Bilderfassungsein-
richtung 17 dargestellt. Hierbei ist dargestellt, dass ent-
lang des Schlittens 11 hin zum freien Ende des Schlittens
11 zuerst das Abdeckelement 14 und dann die Beleuch-
tungseinrichtung 13 angeordnet ist. Im eingefahrenen
Zustand verdeckt das Abdeckelement 14 die in Fig. 4
dargestellte Öffnung 15 in der Seitenwand 8 des Schie-
nenfahrzeugs 1. In diesem eingefahrenen Zustand ist
jedoch die Beleuchtungseinrichtung 13 weiterhin außer-
halb des Schienenfahrzeugs 1, insbesondere vor der
Seitenwand 8, angeordnet. Allerdings kann die Beleuch-
tungseinrichtung 13 alternativ vollständig in oder hinter
der Seitenwand 8 angeordnet werden.
[0085] Fig. 6 zeigt eine schematische Seitenansicht ei-
nes Schienenfahrzeugs 1 mit einem schwenkbaren be-
weglichen Teil 19 einer erfindungsgemäßen Vorrichtung
2 im eingefahrenen Zustand. Hierbei ist der schwenkbare
bewegliche Teil 19 in vertikaler Richtung über der Fahr-
zeugtür 9 angeordnet, wobei eine Rotationsachse RA
(siehe Fig. 7) der Schwenkbewegung parallel zu der ver-
tikalen Achse z orientiert ist. Am freien Ende des
schwenkbaren beweglichen Teils 19 ist eine Beleuch-
tungseinrichtung 13 angeordnet. Nicht dargestellt ist ein
ortsfester Teil der Vorrichtung 2, der in einem Dachbe-
reich 3 des Schienenfahrzeugs 1 befestigt sein kann.
[0086] In Fig. 7 ist eine schematische Draufsicht auf
das in Fig. 6 dargestellte Schienenfahrzeug 1 mit dem
schwenkbaren beweglichen Teil 19 im ausgefahrenen
Zustand dargestellt. Die Tür 9 ist im geöffneten Zustand
dargestellt. Insbesondere dargestellt ist die Rotations-
achse RA der Schwenkbewegung und ein maximaler
Schwenkwinkel SW, der im dargestellten Ausführungs-
beispiel 90° beträgt. Der Schwenkwinkel SW wird hierbei
um die Rotationsachse RA gemessen. Im eingefahrenen
Zustand ist eine zentrale Längsachse des schwenkbaren
beweglichen Teils 19 parallel zur longitudinalen Achse x
angeordnet. Hierbei kann die Rotationsachse RA derart
angeordnet sein, dass im eingefahrenen Zustand eine
äußere Oberfläche des schwenkbaren beweglichen
Teils 19 bündig mit der Außenwand 8 des Schienenfahr-
zeugs 1 angeordnet ist.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Positionierung einer Hilfseinrichtung
im Türbereich eines Schienenfahrzeugs, wobei die
Vorrichtung (2) mindestens einen relativ zum Schie-
nenfahrzeug ortsfest anordenbaren Teil umfasst,
wobei der ortsfeste Teil mindestens ein Befesti-
gungsmittel zur Befestigung des ortsfesten Teils an
dem Schienenfahrzeug umfasst, wobei die Hilfsein-
richtung eine Beleuchtungseinrichtung (13) oder ei-
ne Bilderfassungseinrichtung (17) oder eine Infor-
mationseinrichtung ist, dadurch gekennzeichnet,
dass
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die Vorrichtung (2) mindestens einen relativ zum
ortsfesten Teil beweglichen Teil (19) umfasst, wobei
die Hilfseinrichtung am beweglichen Teil (19) ange-
ordnet ist, wobei der bewegliche Teil (19) aktorge-
stützt zwischen einem eingefahrenen und ausgefah-
renen Zustand bewegbar ist, wobei die Hilfseinrich-
tung im ausgefahrenen Zustand des beweglichen
Teils (19) mit einem Abstand von einer Außenwand
(8) des Schienenfahrzeugs beabstandet angeordnet
ist, der größer als ein maximaler Abstand einer ge-
öffneten Tür (9) von der Außenwand (8) ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in einem befestigten Zustand des
ortsfesten Teils der bewegliche Teil (19) bei einer
Bewegung aus dem eingefahrenen in den ausgefah-
renen Zustand von der Außenwand (8) des Schie-
nenfahrzeugs weg bewegbar ist.

3. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in einem
befestigten Zustand des ortsfesten Teils die Hilfs-
einrichtung im eingefahrenen Zustand vollständig
hinter der Außenwand (8) des Schienenfahrzeugs
angeordnet ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
wegung zwischen dem eingefahrenen Zustand und
dem ausgefahrenen Zustand eine Linearbewegung
oder eine Schwenkbewegung ist.

5. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass vor oder
bei oder nach einem Öffnen mindestens einer dem
Türbereich zugeordneten Tür (9) des Schienenfahr-
zeugs eine Bewegung in den ausgefahrenen Zu-
stand durchgeführt wird.

6. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine An-
triebsenergie zur Bewegung des beweglichen Teils
(19) durch eine Einrichtung zur Erzeugung von An-
triebsenergie für eine Bewegung der Tür (9) erzeugt
wird.

7. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass durch die
Vorrichtung zusätzlich eine Orientierung der Hilfs-
einrichtung relativ zum ortsfesten Teil veränderbar
ist.

8. Schienenfahrzeug, wobei das Schienenfahrzeug
mindestens eine Fahrzeugtür (9) umfasst, wobei die
mindestens eine Fahrzeugtür (9) in einem Tür-
bereich des Schienenfahrzeugs angeordnet ist, wo-
bei das Schienenfahrzeug weiter mindestens eine
Vorrichtung (2) gemäß einer der Ansprüche 1 bis 7

umfasst, wobei der ortsfeste Teil an dem Schienen-
fahrzeug befestigt ist.

9. Schienenfahrzeug nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung (2) in Bezug
auf eine Fahrzeuglängsachse außermittig im Tür-
bereich angeordnet ist.

10. Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung gemäß ei-
ner der Ansprüche 1 bis 7, wobei der bewegliche
Teil (19) nach Empfang eines Ausfahrsignals aus
dem eingefahrenen Zustand in den ausgefahrenen
Zustand bewegt wird, wobei der bewegliche Teil (19)
nach Empfang eines Einfahrsignals aus dem aus-
gefahrenen Zustand in den eingefahrenen Zustand
bewegt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Türöffnungssignal das Ausfahr-
signal ist oder erzeugt, wobei ein Türschließsignal
das Einfahrsignal ist oder erzeugt.
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